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Präambel 
 

In einer Gemeinschaft sind gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und die Einhaltung be-

stimmter Regeln geboten. 
 

Entsprechend gelten für uns folgende Grundsätze.  

 Wir setzen uns für ein friedliches, tolerantes, respektvolles und faires Miteinander ein, 

wobei wir Altersunterschiede berücksichtigen und einander zuhören. 

 Wir verurteilen jede Form der Diskriminierung, die sich beispielweise in rassistischen, 

antisemitischen, extremistischen, sexistischen, homophoben Verhaltens- und Aus-

drucksweisen widerspiegelt. 

 Wir verurteilen die Androhung und Ausführung von Gewalt in jeder Form, verletzende 

Äußerungen und Gesten sowie das Beschädigen fremden Eigentums. 

 Wir übernehmen Verantwortung füreinander und halten uns an gemeinsam gefasste 

Beschlüsse. 

 

Rahmenbedingungen des Schullebens 
  

1. Service  
 

Post: Johann–Mathesius–Gymnasium Rochlitz 

Seminarstraße 1 

09306 Rochlitz 

Telefon: 03737/449060 

Fax: 03737/4490621 

Mail: mathesius.gymnasium-rochlitz@landkreis-mittelsachsen.de 

Web: www.mathesius.de 

 

Ansprechpartner  

Schulleitung über Sekretariat 

Sekretariat  Zimmer 231 

Pausenaufsicht am jeweiligen Aufsichtsort (s. Anhang I) 

Elternsprecher über Sekretariat 

Schülersprecher über Sekretariat 

Hausmeister  Herr Volknant - 0170 851 7025 

Cafeteria  Erdgeschoss  

Erste Hilfe über Sekretariat bzw. 112 
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2. Regelung des Unterrichtes am Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz 
 

2.1 Unterrichts- und Pausenzeiten 
 

1./2. Std. = 1. Block 07.45 – 09.15 Uhr 

 Pause  25 min 

3./4. Std. = 2. Block 09.40 – 11.10 Uhr 

 Essenpause 40 min 

5/6. Stunde = 3. Block 11.50 – 13.20 Uhr 

 Pause  10 min 

7./8. Std. = 4. Block   13.30 – 15.00 Uhr 

 

2.2 Regelung der Pausenzeiten bei extremer Hitze  
 

 Der sogenannte Hitzeplan wird am Vortag per Aushang und im Vertretungsplan 

durch die Schulleitung bekannt gegeben.  

 Bei Bedarf erfolgt die Beaufsichtigung von Schülern nach der Mittagspause. 
 

1./2. Std. = 1. Block 07.45 – 08.45 Uhr  

 Pause 15 min 

3./4. Std. = 2. Block 09.00 – 10.00 Uhr 

 Pause  10 min 

5/6. Stunde = 3. Block 10.10 – 11.10 Uhr 

 Pause  40 min 

7./8. Std. = 4. Block 11.50– 12.50 Uhr 

  

2.3 Regelung für extreme Wettersituationen 
 

 Die Eltern entscheiden bei extremen Wettersituationen (Glatteis, Hochwasser etc.) 

selbst, ob ihr Kind in die Schule geht.  

 Nimmt das Kind nicht am Unterricht teil, benachrichtigen die Eltern umgehend die 

Schule.  

 Ein eigener Transport des Kindes sollte an solchen Tagen nicht erfolgen, da eine prob-

lemlose Heimfahrt nicht garantiert werden kann. 
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3. Verhalten während des Unterrichts 
 

 Das Schulgebäude ist von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.  

 Fünf Minuten vor Beginn des Unterrichts begeben sich Schüler wie Lehrer in die Unter-

richtsräume.  

 Bleibt ein Lehrer oder eine Lehrerin länger als zehn Minuten aus, verständigt der Kla-

sen- oder Kurssprecher das Sekretariat.  

 Für Fachräume gelten die Regelungen der jeweiligen Fachschaften. (Anlage: Auf-

sichtsorte (I), Turnhallenordnung (II), Fachraumordnung (III)). In Freistunden oder War-

tezeiten halten sich die Schülerinnen und Schülern im Speiseraum auf. 

 Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit einschl. der Pausenzeiten nicht 

verlassen werden.  

 Für die Sauberkeit des Unterrichtsraumes ist die jeweilige Klasse bzw. Kurs verantwort-

lich. Werden Schäden festgestellt, sind sie dem jeweiligen Lehrer mitzuteilen.  

 Schüler haften für Schäden, die sie vorsätzlich verursacht haben. 

 Für die Nutzung privater elektronischer Medien gelten die in Anlage IV (Umgang mit 

privaten elektronischen Medien) ausgewiesenen Regelungen. 

 

4. Verhalten während der Pausenzeiten 
 

 Die Schüler der Klassen 5 bis 12 begeben sich bei entsprechender Witterung in der 

Frühstücks- und Mittagspause auf den Schulhof.  

 Bei angesagter Hauspause verbleiben die Schülerinnen und Schüler im aktuellen Zim-

mer (des ersten bzw. zweiten Blocks). 

 Die Mittagspause kann je nach Klassenstufe und entsprechend des festgelegten Zeit-

schemas (siehe Aushänge) zur Einnahme des Mittagsessens in der Mensa genutzt 

werden. 

 Die aufsichtführenden Lehrer sind pünktlich an ihren Aufsichtsorten.  

 Fundsachen werden beim Fachlehrer oder im Sekretariat abgegeben.  

 Es ist verboten mit Steinen, Schneebällen oder anderen Gegenständen zu werfen.  

 Unser Verhalten ist durch gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung und Respekt 

gekennzeichnet.  

 Es gilt ein generelles Rauchverbot im Schulgelände. Dies schließt auch das Zeigen 

und Nutzen von E-Zigaretten, E-Shishas, deren Behältnissen, Tabakerhitzern und An-

zündern mit ein. 

 Die Regelungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG in der Fassung vom 9. April 2021) 

werden durch die Hausordnung nicht eingegrenzt. 

 Der Besitz, Konsum und die Verteilung von Sucht- und Rauschmitteln, die dem Bun-

desbetäubungsmittelgesetz unterliegen, sind verboten. Dieses gilt auch für alkoholi-

sche Getränke und den Missbrauch von Medikamenten. 
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 Das Mitführen von Waffen jeglicher Art ist im Schulgelände des Johann-Mathesius-

Gymnasiums verboten.  

 Eine Gefährdung von Personen durch die Benutzung von Laserpointern ist zu unter-

lassen.  

 Die Benutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Aufzeichnungsme-

dien ist während des Unterrichts verboten (siehe Anlage IV).  

 Bei Zuwiderhandlungen muss mit Maßnahmen nach § 14 ASchO (Allgemeine Schul-

ordnung) gerechnet werden. 

 Die Aufnahme mit elektronischen Medien ist ohne die Einwilligung der entsprechen-

den Personen verboten (siehe Anlage IV, Punkt 2).  

 Symbole mit gewaltverherrlichendem bzw. verfassungsfeindlichem Inhalt sind verbo-

ten. 

 

5. Verhalten in der Mensa  
 

 Fremdes Eigentum wird respektiert.  

 Es ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.  

 Lautes Rufen, Schreien und Herumtoben sind im Interesse aller Benutzer zu vermeiden.  

 Den Anweisungen der in der Mensa arbeitenden Personen und den aufsichtsführen-

den Lehrern ist Folge zu leisten. 

 Tische und Stühle sind pfleglich zu behandeln und sauber zu verlassen. 

 Müll und Abfall müssen in die Mülleimer geworfen werden. 

 Es ist aufeinander Rücksicht zu nehmen, d.h. es wird nicht vorgedrängelt und ge-

schubst.  

 Wiederholte Verstöße gegen diese Regeln werden geahndet.  

 In der Mittagspause ist die Nutzung privater elektronischer Medien in der Mensa ver-

boten. 

 

6. Regelungen 
 

 Die Schule ist in Krankheitsfällen am gleichen Tag vor Unterrichtsbeginn zu informie-

ren. Spätestens am dritten Tag ist eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen.  

 Erfolgt eine Erkrankung während des Unterrichts, so meldet sich dieser Schüler beim 

unterrichtenden Lehrer. Das Sekretariat informiert die Erziehungsberechtigten. Kann 

der Erkrankte nicht abgeholt werden, so verbleibt er bis zum Unterrichtsende in der 

Schule.  

 Laut Zimmerbelegungsplan werden nach Unterrichtsschluss die Stühle hochgestellt, 

das Licht gelöscht und die Fenster geschlossen.  

 Fahrräder sind in den dafür vorgesehenen Fahrradunterstand abzustellen. Mopeds 

gehören nur auf die ausgewiesenen Moped Stellplätze im Schulgelände.  
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 In Notsituationen (Feuer, Chemieunfälle, ...), ausgelöst durch den Hausalarm, verlas-

sen die Schüler mit dem Lehrer geschlossen den Unterrichtsraum und begeben sich 

umgehend, zügig und laut Alarmplan zu den Sammelorten. Der Fachlehrer überprüft 

die Vollzähligkeit seiner Schüler und meldet dem Verantwortlichen des Sammelpunk-

tes die Schülerzahl.  

 Für Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes gelten die entsprechenden 

Anordnungen.   
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7. Maßnahmen bei Regelverstößen 
 

7.1 Erzieherische Maßnahmen  
 

 Zu den erzieherischen Maßnahmen gehören (vgl. § 13 ASchO): 
 

o Ermahnung 

o Gespräch und Beratung  

o Mitteilung an die Eltern  

o Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde (mit Benachrichtigung der El-

tern) 

o Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Tages (mit Benachrichtigung der 

Eltern) 

o Nacharbeit unter Aufsicht 

o Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens (z.B. Reinigungsarbeiten) 

o Ausschluss von Sonderveranstaltungen (z.B. Wandertage) 

 

7.2 Ordnungsmaßnahmen (§39 SchulG in der Fassung vom 01. August 2018) 
 

(1) Zur Sicherung des Erziehungs- und Bildungsauftrags oder zum Schutz von Personen 

und Sachen können nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnah-

men gegenüber Schülern getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen 

nicht ausreichen. Erziehungsmaßnahme ist auch die zeitweilige Inbesitznahme stören-

der Gegenstände.  

  
(2) Ordnungsmaßnahmen sind:  
 

1. schriftlicher Verweis 

2. Überweisung in eine andere Klasse gleicher Klassenstufe oder einen anderen 

Kurs der gleichen Jahrgangsstufe 

3. Androhung des Ausschlusses aus der Schule 

4. Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen bis zu vier 

Wochen;  

5. Ausschluss aus der Schule.  

 

Die körperliche Züchtigung ist verboten.  
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8. Beschluss über die Schul- und Hausordnung 
 

Diese Schul- und Hausordnung wurde von der Schulkonferenz am 19. Mai 2009 beschlos-

sen und ist am selben Tag in Kraft getreten. Sie wird von allen am Schulleben Beteiligten 

getragen.  
 

 Neuformulierung der Anlage III (Fachraumordnung) und Ersetzung der Anlagen III, 

IV, V in der Schulkonferenz am 10. Juni 2014 

 Überarbeitung des Rauchverbots (Punkt 4, Anstrich 7) und der Anlage I (Aufsicht-

sorte) mit Beschluss der Schulkonferenz vom 10. März 2020 

 Überarbeitung der Präambel mit Beschluss der Schulkonferenz vom 20. Juli 2021 

 Regelung zu den Unterrichts- und Pausenzeiten mit Beschluss der Schulkonferenz 

vom 24. Januar 2023 

 

 

Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten. 

 

 

 

 

C. Drehn 

Schulleiterin 
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Anlagen 
 

Anlage: I (Aufsichtsorte) 

 

Orte Erläuterung 

Foyer 
Haupteingang, Treppenaufgang Erdgeschoss,  

Eingang Turnhalle 

Innenhof und Turnhalle 
Innenhofbereich bis Eingang Bismarckstraße  

und Turnhalle 

Erdgeschoss, Berufsschule Korridor Erdgeschoss (Zimmer 107 bis 156) 

1. Etage/ links, Berufsschule Korridor 1. Etage (Zimmer 229 bis 238) 

1. Etage/rechts, Mitte Korridor 1. Etage (Zimmer 211 bis 229) 

1. Etage gesamte 1. Etage 

2. Etage gesamte 2. Etage 

3. Etage gesamte 3. Etage 

Südgarten  Südgarten Bereich Pavillon  

Sportplatz innen Innenbereich Sportplatz 

Sportplatz außen Au0enbereich Sportplatz und Kletterspinne 

Speiseraum I Essenausgabe und Korridor zum Foyer 

Speiseraum II Speiseraum 
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Anlage II (Fachschaft Sport) 
 

Turnhallenordnung 

 

Um Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in der Turnhalle zu gewährleisten, sind nachste-

hende Punkte von allen Schülern, Übungsleitern und Sportlehrern zu beachten: 

 

1. Die Benutzung der Turnhalle erfolgt nach dem durch den Schulleiter bestätigten Plan. 

Für Sonderreglungen müssen die entsprechenden Genehmigungen beantragt werden. 

2. Das Üben und Trainieren von Sportgruppen ohne einen verantwortlichen Übungsleiter 

ist in der Turnhalle nicht gestattet. 

3. Die Turnhalle darf nur in sauberen Sportschuhen, die nicht als Straßenschuhe benutzt 

werden, betreten werden.  

4. Die Turngeräte sind nach Benutzung an den für sie vorgesehenen Platz in der Turnhalle 

bzw. in den Geräteraum zurückzubringen, ordentlich und sicher zu lagern. 

5. Der Transport der Geräte hat schonend zu erfolgen, damit diese und der Fußboden der 

Halle nicht beschädigt werden.  

6. Festgestellte Mängel an Turngeräten sind dem Hausmeister zu melden bzw. in das Nut-

zerbuch einzutragen. 

7. Während des Übungsbetriebes und Sportunterrichtes sind die Umkleideräume aus Si-

cherheitsgründen verschlossen zu halten. 

8. Im Waschraum und in den Umkleideräumen ist auf die Einhaltung von Ordnung und 

Sauberkeit besonders zu achten.  

9. Klassen bzw. Sportgruppen, die ihren Unterricht bzw. Übungsbetrieb auf dem Schulhof 

durchführen, gehen über den Nordhof in die Umkleideräume zurück. 

10. Nach Beendigung des Sportunterrichtes bzw. Übungsbetriebes sind die benutzten 

Wandtafeln zu säubern.  

11. Das Licht in der Halle und den Umkleideräumen ist vom Fachlehrer/Übungsleiter nach 

Schluss des Unterrichts auszuschalten. 

12. Es wird keine Haftung für die Beschädigung und den Verlust von mitgebrachten Sachen, 

Gegenständen, Kleidungsstücken, Geld und Wertsachen der Benutzer und Besucher 

übernommen. 

13. Liegengebliebene Sportsachen bzw. Wertgegenstände sind dem jeweiligen Sportlehrer 

bzw. Übungsleiter zur Aufbewahrung zu übergeben.  

14. Die Fachlehrer sowie Übungsleiter sind dafür verantwortlich, dass die Türen und Fenster 

in der Turnhalle und den Umkleideräumen nach Schluss des Unterrichts bzw. Trainings 

geschlossen werden. 
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Anlage III (Fachraumordnung) 

 

Fachraumordnung für das Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz 

 

Die Fachraumordnung regelt auf der Grundlage der GUV-V S 1 (Unfallverhütungsvorschrift 

Schulen), GUV-SI 8070 (Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht) und der GUV-SR 2004 (Gefahr-

stoffliste) die Nutzung der Räume in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik, Informatik, 

Kunst und Technik.  

 

1. Es gelten alle Richtlinien der Schul- und Hausordnung, wie sie in der Belehrung durch 

den Klassenleiter bzw. Tutor am ersten Schultag zum Ausdruck gekommen sind. 

2. Alle in den Fachräumen unterrichtenden Lehrer sind weisungsberechtigt. Ihren Anwei-

sungen ist sofort Folge zu leisten. 

3. Das Betreten des Fachraumes ist nur auf Anweisung und in Anwesenheit des jeweiligen 

Fachlehrers gestattet. Jacken, Sporttaschen und andere Gegenstände, die nicht im 

Unterricht benötigt werden, sind in die vorgesehenen Schülergarderoben zu bringen. 

Jegliche Vorbereitungsräume dürfen von den Schülern nicht betreten werden. 

4. Das unbefugte Öffnen von Fenstern, Experimentierschränken, Wasser- und Gashähnen 

durch Schüler hat zu unterbleiben, es sei denn, es wird ausdrücklich durch den Fachleh-

rer angewiesen. 

5. Die auf dem Lehrertisch bereitgestellten Arbeitsmittel, technische Geräte, Chemikalien, 

Farben usw. sind vom Schüler nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den Fach-

lehrer zu benutzen. 

6. Generell ist in den Fachunterrichtsräumen das Essen und Trinken untersagt.  

7. In den Fachräumen besteht die Gefahr von Unfällen mit elektrischem Strom. Elektrische 

Anlagen sowie aufgebaute Apparaturen werden erst nach der Kontrolle durch den 

Fachlehrer und dessen Aufforderung in Betrieb genommen.  

8. Chemikalien dürfen ohne Genehmigung durch die ausgebildete Lehrkraft nicht benutzt 

und entsorgt werden. Sie sind sparsam und entsprechend der Experimentieranleitung 

einzusetzen. Es sind die entsprechenden Hinweise zur Gefährdungsanalyse, der R- und 

S- Sätze zu beachten.  

9. Die Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zum Gesundheitsschutz sind unbedingt einzu-

halten (GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Che-

mikalien). Die Hinweise zur Ersten Hilfe sowie zum Brandschutz und zur Brandbekämp-

fung sind zu beachten.  
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10.  Nach dem Experimentieren bzw. dem Unterricht ist der Arbeitsplatz stets aufgeräumt 

und sauber zu verlassen. Es ist zu prüfen, ob Wasser- und Gashähne geschlossen bzw. 

elektrische Anlagen ausgeschalten worden sind. 

11. Wird bei der Nutzung des Fachraumes und/oder bei der praktischen Arbeit ein Mangel 

festgestellt, ist dies umgehend dem Fachlehrer mitzuteilen.  

12. Die Schüler kennen die Aufbewahrungsorte der Feuerlöscher, weiterer Feuerlöschmittel 

und der Verbandskästen. Sie sind informiert über die Lage und Funktion der Notaus-

schalter, das Verhalten im Havariefall und den entsprechenden Fluchtweg.  

13.  Zu Beginn eines jeden Schul- und Kurshalbjahres sind die Schüler aktenkundig über die 

Fachraumordnung zu belehren. 

14. Die Fachraumordnung und die spezifischen Betriebsanweisungen sind in den o.g. Fach-

bereichen gut sichtbar auszuhängen. 

 

Anlage IV (Umgang mit privaten elektronischen Medien) 
 

Nutzung von privaten elektronischen Medien am Johann-Mathesius-Gymnasium 

 

1.  Beim Betreten des Unterrichtsraumes sind die elektronischen Medien ausgeschaltet und 

befinden sich in der Schultasche. Ausschließlich nach Erlaubnis durch eine Lehrkraft im 

jeweiligen Einzelfall ist die Nutzung möglich. 

 

2. In der unterrichtsfreien Zeit (Pausen, Freistunden) dürfen private elektronische Medien 

genutzt werden. Das Aufnehmen von Video-, Bild- und Tondokumenten ist in der unter-

richtsfreien Zeit innerhalb der Schule verboten („Recht am eigenen Bild“ § 22 des Kun-

stUrhG). 

 

3. Im Speiseraum und in der Bibliothek ist die Nutzung privater elektronischer Medien in der 

Mittagspause verboten. 

 

4. Bei einem Verstoß gegen die Punkte 1 bis 3 zieht der Lehrer das Gerät, welches vorher 

durch den Schüler ausgeschaltet wurde, ein. Nach dem Ende der Stunde erfolgt durch 

den Schüler im Beisein des Lehrers die Abgabe des privaten elektronischen Mediums 

gegen Ausgabe eines „Hinterlegungszettels“ im Sekretariat. Beim ersten Mal kann der 

Schüler nach Ende seines Unterrichtes dieses gegen Abgabe des „Hinterlegungszettels“ 

wieder im Sekretariat abholen. Bei einem wiederholten Verstoß kann die Abholung nur 

durch die Eltern erfolgen. Es werden Verstöße gegen diese Regelung in einem Verzeich-

nis im Sekretariat dokumentiert.   
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Anlage V (Nutzerordnung für das Schulnetz) 

 
1. Allgemeines 

Die Schule gibt sich für den Umgang mit der schulischen Computereinrichtung die fol-

gende Nutzungsordnung. Sie gilt für die Benutzung von schulischen Computereinrichtun-

gen durch Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte (nachfolgend: Nutzer) im Rahmen des 

Unterrichts, der Gruppenarbeit und außerhalb des Unterrichts zur Festigung der Medien-

kompetenz. 
 

Sie gilt nicht für die zum Zwecke der Schulverwaltung genutzten schulischen Computer-

einrichtungen. Dabei gilt Teil B für jede Nutzung der Schulcomputer, Teil C ergänzt Teil B 

in Bezug auf die Nutzung außerhalb des Unterrichts. Soweit vom Landkreis Mittelsachsen 

die Rede ist, gilt dies für den Landkreis Mittelsachsen als Schulträger und Bereitsteller der 

Infrastruktur der schulischen Computereinrichtungen. 
 

2. Regeln für jede Nutzung   
 

a) Zugang zur Nutzungsmöglichkeit 

Die Nutzung der schulischen Computereinrichtung steht nur offen aufgrund jeweils ein-

zelner, vom Landkreis Mittelsachsen erteilter Erlaubnis und Möglichkeit der Nutzung. Die 

Schule kann die jeweilige Erlaubnis zur Nutzung im Rahmen der ihnen überlassenen Mög-

lichkeiten an die Nutzer erteilen. Ausweis zur Nutzungsberechtigung sind der jeweils im 

Einzelfall an den Nutzer vergebene Nutzername und das Passwort. 
 

b) Passwörter 

Alle Nutzer erhalten eine individuelle Nutzerkennung und wählen sich ein individuelles 

Passwort, mit dem sie sich an vernetzten Computern der Schule anmelden können. Vor 

der ersten Benutzung muss ggf. der eigene Account freigeschaltet werden, ohne indivi-

duelles Passwort ist keine Arbeit am Computer möglich. Für alle unter der Nutzerkennung 

erfolgte Handlungen werden die Nutzer verantwortlich gemacht.  
 

Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Nach Beendigung der Nutzung 

hat sich der Nutzer abzumelden. Das Arbeiten unter einem fremden Passwort ist verbo-

ten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, den Sachverhalt der Schule mitzu-

teilen. 
 

c) Verbotene Nutzungen 

Die gesetzlichen Bestimmungen der, Nutzungen des Internets und der elektronischen 

Kommunikation, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts, Telemedienrechts und des 

Jugendschutzrechts sind zu beachten. 
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Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende, extremistische oder rassisti-

sche Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich auf-

gerufen, ist die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu ma-

chen. 

 

d) Datenschutz 

Die Schule und der Landkreis Mittelsachsen sind in Wahrnehmung ihrer Aufsichts-

pflicht berechtigt, den Datenverkehr auf die Einhaltung der Nutzungsordnung und 

überschreitende Inanspruchnahme zu kontrollieren und zu diesem Zweck zu spei-

chern. Die Daten werden nach den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften ge-

löscht (in der Regel nach einem Monat). Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Ver-

dacht eines schwerwiegenden Missbrauches der schulischen Computer begrün-

den. Die Schule und der Landkreis Mittelsachsen werden von ihren Einsichtsrechten 

nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch verdachtsunabhängige 

Stichproben unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften Gebrauch 

machen. 

 

e) Eingriffe in die Hard und Softwareinstallation 

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netz-

werkes sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich unter-

sagt. Fremdgeräte dürfen nicht an die schulischen Computereinrichtungen oder an 

das Netzwerk angeschlossen werden. 

 

Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien (z.B. 

Grafiken, Videos, etc.) aus dem Internet ist ohne die vorherige Erlaubnis der verant-

wortlichen aufsichtsführenden Person zu unterlassen. Sollte ein Nutzer unter Über-

schreitung seines zustehenden Nutzungsanteils und Quotas (von 200 MB) unberech-

tigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, sind die Schule und 

der Landkreis Mittelsachsen berechtigt, die Löschung dieser Daten zu verlangen und 

durchzusetzen. 

 

f) Schutz der Geräte 

Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen und An-

weisungen der verantwortlichen aufsichtsführenden Person zu erfolgen. Wer schuld-

haft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. Störungen oder Schäden der EDV 

sind sofort der für die Computernutzung an der Schule verantwortlichen Person (Ad-
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min) zu melden. Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders ge-

fährdet. Deshalb ist während der Nutzung der schulischen Computereinrich-

tungen Essen und Trinken verboten. 

 

g) Nutzung der schulischen Computereinrichtung und des Internets 

Die schulischen Computereinrichtungen und der Internet-Zugang dürfen nur für schu-

lische Zwecke genutzt werden. Der private Gebrauch ist untersagt. Als schulisch ist 

auch ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter Berücksichti-

gung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit im Zusam-

menhang steht. 
 

Die Nutzer dürfen bei der Nutzung des Systems und des Internets weder Vertragsver-

hältnisse eingehen noch kostenpflichtige Dienste im Internet aufrufen oder benut-

zen. Das Herunterladen, Installieren oder die Nutzung von fremden Programmen o-

der Anwendungen insbesondere aus dem Internet ist nur mit Einwilligung der Schule 

zulässig. 

 

Die Übernahme, Veröffentlichung und Verbreitung fremder Inhalte bedarf der vor-

herigen Genehmigung durch die Schulleitung. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

unerlaubte Verwendung fremder Inhalte urheberrechtlich verboten ist und straf-

rechtlich und zivilrechtlich von den Gerichten verfolgt wird. 

 

h) Versenden von Informationen in das Internet 

Werden Informationen in das Internet versandt, geschieht das unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften und der allgemein anerkannten Umgangsformen. 

 

i) Homepages und Webseiten von Schulen 

Die Veröffentlichung von Internetseiten der Schule bedarf der Genehmigung durch 

die Schulleitung. Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung 

von Fotos und Schülermaterialien im Internet ist nur gestattet mit der schriftlichen Ge-

nehmigung der abgebildeten Person sowie bei Minderjährigen ihrer Erziehungsbe-

rechtigten. 

 

Die Veröffentlichung fremder Inhalte auf der Homepage bedarf der Genehmigung 

durch die Schulleitung. Für fremde Inhalte ist insbesondere das Urheberrecht zu be-

achten. So dürfen zum Beispiel digitalisierte Texte, Bilder und andere Materialien nur 

mit Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt werden. Der Urheber ist 

zu nennen, wenn dieser es wünscht. 
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3. Ergänzende Regeln für die Nutzung außerhalb des Unterrichts Nutzungsberechtigung 
 

Außerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit und 

der Unterrichtsvorbereitung ein Nutzungsrecht gewährt werden. Die Entscheidung, 

welche Dienste genutzt werden können, trifft die Schule unter Beteiligung der schuli-

schen Gremien und des Landkreises Mittelsachsen als Schulträger. Eigenes Arbeiten 

am Computer außerhalb des Unterrichts ist für Schülerinnen und Schüler nur nach 

vorheriger Genehmigung und unter Aufsicht möglich. 
 

Die Schule hat eine weisungsberechtigte Aufsicht sicherzustellen, die im Aufsichtsplan 

einzutragen ist. Dazu können neben Lehrkräften und sonstigen Bediensteten der 

Schule auch Eltern und für diese Aufgabe geeignete Schülerinnen und Schüler ein-

gesetzt werden. 

 

4. Verbindlichkeit der Nutzerordnung 
 

Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen schulischen Hausordnung 

und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Alle Nutzer werden über diese 

Nutzungsordnung unterrichtet. 
 

Die Nutzer versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Ordnung anerkennen. Dies 

ist Voraussetzung für die Nutzung. Einmal zu jedem Schuljahresbeginn findet eine Nut-

zerbelehrung statt, die im Klassenbuch protokolliert wird. Zuwiderhandlungen gegen 

diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung schul-

ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 
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Anlage VI (Belehrung zum Sportunterricht) 

 

Belehrung und Information zum Sportunterricht 

 

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zum 

Schulsport vom 10. Dezember 2014 sind alle Schüler und deren Eltern beziehungsweise voll-

jährigen Schüler zu Beginn eines Schuljahres aktenkundig über die Regelungen zur Sicherheit 

im Schulsport zu belehren. Zur Sicherheit im Schulsport findet man in der o.g. Verwaltungs-

vorschrift u.a. folgende Formulierungen: 

 

„Die Teilnahme am Sportunterricht erfordert eine geeignete Sportkleidung. Sie muss ein un-

gefährdetes Üben der Schüler ermöglichen. Es werden insbesondere benötigt: 

- Sportbekleidung entsprechend der Lernbereichsspezifik, 

- Sportschuhe mit Sohleneigenschaften, die den jeweiligen Nutzungsbedingungen der 

Sporthallen (keine Straßenschuhe, abriebfest) beziehungsweise der Außensportanlagen 

entsprechen. 

Die Lehrkraft stellt sicher, dass 

a) die Schüler vor Beginn des Sportunterrichts ausnahmslos alle Gegenstände, die eine un-

fall- und verletzungsfreie Durchführung des Sportunterrichts gefährden könnten, ablegen. 

Hierzu gehören insbesondere Uhren, Schlüssel, Gürtel und Schmuck (Ringe, Ketten, Arm-

reifen, Ohrringe, Ohrstecker, Piercings). Dabei entstehende Hautöffnungen sind vollflä-

chig mit einem Silikon- oder Gummipfropfen zu verschließen. 

b) Haare im Sportunterricht so getragen werden, dass sie zu keiner Beeinträchtigung führen 

und keine Gefahr darstellen. Brillenträgern ist das Tragen einer Sportbrille zu empfehlen.“ 

Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen (Sportkleidung, Schmuck) ist die aktive Teilnahme 

am Sportunterricht nicht möglich. Leistungskontrollen werden in diesem Fall als nicht er-

brachte Leistung mit der Note ungenügend bewertet. 

 

Zu Befreiungen vom Sportunterricht gelten folgende Festlegungen: 

 

Die Eltern können für ihr Kind schriftlich eine Befreiung vom Sportunterricht bis zu einer Wo-

che erbitten. Bis zu vier Wochen kann der Hausarzt durch Attest eine Befreiung vom Sport-

unterricht empfehlen. Für darüber hinaus gehende Freistellungen von der aktiven Teilnahme 

am Sportunterricht (länger als vier Wochen) ist eine amtsärztliche Bescheinigung erforderlich 

(Kontakt Amtsarzt: 03731/7996287/ LRA Mittelachsen). In jedem Fall besteht jedoch wäh-

rend der Sportbefreiung die Anwesenheitspflicht (mit Sportschuhen) der Schülerin/des Schü-

lers. 
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Sollten im Sportunterricht Verletzungen auftreten, sind diese dem Sportlehrer sofort anzuzei-

gen. 

 

Zur Bewertung im Sportunterricht wurde durch die Fachkonferenz Sport folgendes festge-

legt: 

 

In den Lernbereichen werden Noten für einzelne Übungen, Übungsverbindungen, kom-

plexe Übungen bzw. Spielleistungen erteilt und am Ende des Lernbereichs zu einer Lernbe-

reichsnote zusammengefasst. Dabei sollten Mitarbeit, Leistungsbereitschaft und Sozialver-

halten Berücksichtigung finden. 

 

Im 1. Halbjahr ergeben die Lernbereichsnoten die Halbjahresnote, die des gesamten Schul-

jahres die Jahresnote. Bei der Notenbildung wird ebenfalls die Erfüllung der Normen für das 

Sportabzeichen berücksichtigt.  

 

Teilnahme an Schulsportwettkämpfen: 

 

Die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen stellt eine Auszeichnung für besonders gute sport-

liche Leistungen dar. Der verantwortliche Sportlehrer trifft die Auswahl der Schüler. Dies er-

folgt in Absprache mit dem Sportlehrer, der in der Klasse unterrichtet, sowie dem Klassenlei-

ter/Fachlehrern. Alle teilnehmenden Schüler informieren die Fachlehrer über ihre Abwesen-

heit und der versäumte Unterrichtsstoff ist selbstverständlich nachzuholen. Nach erfolgter 

Teilnahme an den Schulsportwettkämpfen wird dies mit einer Note 1 im laufenden Lernbe-

reich honoriert.  

 

Werden Leistungskontrollen durch entschuldigtes Fehlen bzw. Sportbefreiungen versäumt, 

sind diese dann zeitnah und in Absprache mit dem Lehrer nachzuholen. Für durch unent-

schuldigtes Fehlen versäumte Kontrollen wird die Note 6 erteilt. Schüler der Sekundarstufe II 

erhalten dann 00 Notenpunkte. Längerfristige Nichtteilnahme kann in der Sekundarstufe II 

zur „Nichtbelegung des Kurses“ und damit zur Nichtzulassung zur Abiturprüfung führen. 

 

Auf dem Weg zu den Sportstätten werden die Klassen 5 und 6 vom Sportlehrer begleitet, ab 

Klassenstufe 7 legen die Schüler diesen Weg nach erfolgter Belehrung selbständig zurück. 

 

Es wird von allen Schülern ein normgerechtes Verhalten im Sportunterricht erwartet. Dazu 

gehören neben einer hohen Einsatzbereitschaft auch Vorsicht und gegenseitige Rücksicht-

nahme, kollegiales Verhalten den Mitschülern gegenüber, ein aufmerksames Üben an den 

Geräten sowie Disziplin und Ordnung in den Umkleideräumen. 
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Anlage VII (Belehrung zum Infektionsschutz) 
 

GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 

 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich 

viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders 

leicht ausbreiten. 

 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 

Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor anstecken-

den Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

 

1. Gesetzliche Besuchsverbote 

 

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 

oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infekti-

onskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 

Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt. 

 

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchge-

machter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in die-

sem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach 

dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bak-

terien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 

Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf 

der folgenden Seite). 

 

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann 

zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Ver-

dacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite). 

 

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie 

sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen 

(z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und 

anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen).  Ihr/-e Kinderarzt/-ärz-

tin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch 

einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
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Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausrei-

chend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszuspre-

chen. 

 

2. Mitteilungspflicht 

 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informie-

ren Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie 

gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt 

die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. 

 

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten  

 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allge-

meine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hy-

gieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 

nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

 

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise 

auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft ver-

ursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. 

Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: 

www.impfen-info.de.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 

oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.  
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Tabelle 1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorge-

berechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten  

 

 ansteckende Borkenflechte (Impetigo 

contagiosa) 

 ansteckungsfähige Lungentuberkulose 

 bakterieller Ruhr (Shigellose)  

 Cholera  

 Darmentzündung (Enteritis), die durch 

EHEC verursacht wird  

 Diphtherie  

 durch Hepatitisviren A oder E verur-

sachte Gelbsucht/Leberentzündung 

(Hepatitis A oder E)  

 Hirnhautentzündung durch Hib-Bakte-

rien 

 infektiöser, das heißt von Viren oder 

Bakterien verursachter, Durchfall und 

/oder Erbrechen (gilt nur für Kindern 

unter 6 Jahren) 

 Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

 Kopflausbefall (wenn die korrekte Be-

handlung noch nicht begonnen 

wurde) 

 Krätze (Skabies) 

 Masern  

 Meningokokken-Infektionen  

 Mumps  

 Pest  

 Scharlach oder andere Infektionen mit 

dem Bakterium Streptococcus pyoge-

nes  

 Typhus oder Paratyphus  

 Windpocken (Varizellen)  

 virusbedingtes hämorrhagisches Fieber 

(z.B. Ebola)  

 Keuchhusten (Pertussis) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheits-

amtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheits-

erreger 

 

 Cholera-Bakterien  

 Diphtherie-Bakterien  

 EHEC-Bakterien  

 Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 

 Shigellenruhr-Bakterien  
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Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf o-

der Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemein-

schaft 

 

 ansteckungsfähige Lungentuberku-

lose 

 bakterielle Ruhr (Shigellose)  

 Cholera  

 Darmentzündung (Enteritis), die 

durch EHEC verursacht wird  

 Diphtherie  

 durch Hepatitisviren A oder E verur-

sachte Gelbsucht/Leberentzündung 

(Hepatitis A oder E)  

 Hirnhautentzündung durch Hib-Bakte-

rien  

 Kinderlähmung (Poliomyelitis)  

 Masern  

 Meningokokken-Infektionen  

 Mumps  

 Pest  

 Typhus oder Paratyphus  

 virusbedingtes hämorrhagisches Fieber 

(z.B. Ebola)  
 


